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Studierendenrat der Friedrich-Schiller-Universität Jena · 07737 Jena

öffentliches
Protokoll
der Vorstandssitzung am 29.07.2012

Studierendenrat

Vorstand Carl-Zeiss-Straße 3
07743 Jena

Daniel Münch Telefon: 0 36 41 · 93 09 98
Felix Quittek Telefax: 0 36 41 · 93 09 92
Johannes Struzek vorstand@stura.uni-jena.de

3. Juli 2012Anwesenheit: Daniel Münch, Johannes Struzek
Protokollant: Daniel Münch
Zeit: 11.00 – 11.30 Uhr

TOP 1 M-076-2012: Fachschaftssommerfest (FSR Philosophie)

Die FSRe Germanistik, Kommunikationswissenschaft, Kunstgeschichte, Philosophie und Volkskunde/Kulturgeschichte
veranstalten ein gemeinsames Sommerfest und beantragen hierfür 500EUR als Defizitausgleich. Die FSR-KOM
steht einer Entnahme aus dem 30-Cent-Topf positiv gegenüber.
Abstimmungstext:
Der Vorstand gibt für das Sommerfest 500EUR aus dem 30-Cent-Topf frei.

Dafür: 2 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0
Damit ist der Antrag angenommen.

TOP 2 M-079-2012: Männerrechtsbewegung/Maskulinismus (Referat geg. gruppenbez. Menschenfeind-
lichkeit)

Für einen Vortrag zur Männerrechtsbewegung und Maskulinismus beantragt das Referat 425EUR. Davon
entfallen 200 auf das Honorar, 120 auf die Fahrtkosten und 55 auf die Unterbringung. Johannes befürchtet,
dass die Bettensteuer von 4EUR nicht bedacht wurde. Dem GO-Antrag auf Erhöhung um 4EUR wird nicht
widersprochen.
Abstimmungstext:
Der Vorstand gibt 429EUR aus A.1.5.13 frei.

Dafür: 2 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0
Damit ist der Antrag angenommen.

TOP 3 Weiterbildungsangebot der Uni (Vorstand)

Den Vorstand erreichte ein Brief der Uni mit einer Einladung zu einem kostenlosen Fortbildungsprogramm für
SekretärInnen. Antje würde dies gerne nutzen.
Abstimmungstext:
Der Vorstand schickt Antje Oswald zur Fortbildung.

Dafür: 2 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0
Damit ist der Antrag angenommen.



Daniel Münch Felix Quittek Johannes Struzek
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